
„Unentgeltliches Wohnrecht im Schloss Cecilienhof“ 

 

Zusammenfassung:  

Am 8.8.2019 veröffentlichte Die Linke Brandenburg im Rahmen ihrer Volksinitiative „Keine 

Geschenke den Hohenzollern“ auf ihrer Homepage eine Unterschriftenliste für die 

Volksinitiative. Im zugehörigen Einführungstext heißt es unter anderem: 

„Außerdem beansprucht das Haus Hohenzollern ein dauerhaftes, unentgeltliches und 

grundbuchrechtlich zu sicherndes Wohnungsrecht für Familienmitglieder im weltbekannten 

Potsdamer Schloss Cecilienhof.“ 

„Alternativ wären sie, wie sie verlautbaren lassen haben, auch mit einem Wohnrecht im 

Schloss Lindstedt oder in der Villa Liegnitz, beides am Rande des Parks Sanssouci zufrieden.“ 

Am 14.1.2021 beantragte Georg Friedrich Prinz von Preußen beim Landgericht Berlin den 

Erlass einer einstweiligen Verfügung. Mit Beschluss vom 26.1.2021 untersagte das Gericht die 

Weiterverbreitung der angegriffenen Äußerungen.   

Die Linke Brandenburg legte daraufhin Verfassungsbeschwerde ein und beantragte beim 

Bundesverfassungsgericht den Erlass einer einstweiligen Anordnung.   

Am 6.2.2021 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Beschluss des Landgerichts 

Die Linke Brandenburg in ihrem Recht auf prozessuale Waffengleichheit verletze und setzte 

die Wirksamkeit der Entscheidung aus.   

Georg Friedrich Prinz von Preußen stellte daraufhin die Rechtsverfolgung im einstweiligen 

Rechtsschutz ein. 

 
































